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Der Sachstand „Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) – Rechtsgrundlagen und 
Vergleichbarkeit mit anderen Kooperationsplattformen“ (WD 3 - 406/18 - Anlage) enthält auf den 
S. 15 ff. eine ausführliche Stellungnahme zum Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrich-
tendiensten. Dargelegt wird u.a., dass die Frage, ob das Gebot Verfassungsrang hat, umstritten ist. 
Verneint man die Frage, ist eine Lockerung durch einfache Gesetze möglich; bejaht man hingegen 
die Frage, muss zuvor das Grundgesetz geändert werden. 
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